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S c h a d e n e r s a t z r e c h t
Sturz über Wurzeln
Für einen Sturz auf dem Friedhof gibt es 
kein Schmerzensgeld. Dies hat das Land-
gericht Köln in einem Fall entschieden und 
die Klage einer Friedhofsbesucherin abge-
wiesen.

Die Klägerin hat die Stadt Bergisch Glad-
bach als Träger des Friedhofs in Bensberg 
aufgrund eines behaupteten Sturzes auf 
Schmerzensgeld in Anspruch genommen. 
Sie erlitt eine Fraktur des Oberschenkelkno-
chens, die operativ versorgt werden musste.
Die 79-jährige Klägerin gab an, dass sie 
Ende Mai 2023 beim Herantreten an eine 
Grabstelle auf dem Friedhof in Bensberg zu 
Fall gekommen sei. Nach ihrer Schilderung 
sollen an der Sturzstelle sowohl Wurzelwerk 
als auch ein Betonsockel durch Tage zu-
vor festzustellende Regengüsse freigespült 
worden seien. Nach ihrer Ansicht habe die 
beklagte Stadt ihre Verkehrssicherungs-
pflicht verletzt. Die Stadt habe es zugel-
assen, dass aufgrund der Regengüsse der 
Sockelbereich der Grabstätten, zumindest 
jedoch der Grabstätte, an der sie gestürzt 
sei, freigespült wurde. Damit habe sie nicht 
rechnen müssen. Die Klägerin hielt daher 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.300 Euro 
für angemessen.
Das Landgericht Köln hat die Klage abge-
wiesen. Die Stadt habe keine Verkehrssiche-
rungspflicht verletzt. Die von der Klägerin 
behauptete Sturzstelle habe sich ausweis-
lich der vorgelegten Lichtbilder nicht in 

einem verkehrswidrigen Zustand befunden. 
Dies gelte selbst dann, wenn man die für 
Gehwege entwickelten Grundsätze zugrun-
de legen würde.
In der Rechtsprechung habe sich seit lan-
gem die Meinung herausgebildet, dass Hö-
hendifferenzen bis 2 cm in aller Regel hin-
zunehmen seien. Die Grenze von 2 cm dürfe 
allerdings nicht schematisch angewendet 
werden. Vielmehr sei auf die Umstände des 
Einzelfalles abzustellen. Insoweit komme es 
auf Art und Beschaffenheit der Vertiefung 
oder Erhöhung sowie ihre Lage und son-
stige Gegebenheiten an. Von Bedeutung 
sei bei Gehwegen insbesondere, ob sich 
die fragliche Stelle etwa auf einer Haupt-
geschäftsstraße mit starker Verkehrsdichte 
und Ablenkung der Straßenbenutzer durch 
Schaufenster, Auslagen oder ähnliches be-
finde oder in ruhiger Wohngegend oder 
ländlicher Umgebung. Vorliegend seien das 
freigespülte Wurzelwerk und der Beton-
sockel deutlich sichtbar gewesen, so dass 
sich ein durchschnittlicher Friedhofsbesu-
cher ohne weiteres auf diese „Stolperfalle“ 
habe einstellen können. „Die Gefahrenstelle 
warne vor sich selbst“. Darüber hinaus sei 
vorliegend auch zu berücksichtigen, dass 
sich die behauptete Sturzstelle eben nicht 
auf einem Gehweg, sondern unmittelbar vor 
einer Grabstelle befunden habe. Hier sei zu 
erwarten, dass Benutzer noch sorgfältiger 
vor sich schauen.
Landgericht Köln,
Urteil vom 14.01.2025 – 5 O 245/24 –

F a m i l i e n r e c h t
Entgegennahme von Unterhaltszah-
lungen bei Verschweigen eigener Ein-
künfte ist sittenwidrig
Das Amtsgericht Frankenthal hat in einer ak-
tuellen Entscheidung über die Rückzahlung 
von Kindesunterhalt für ein volljähriges Kind 
entschieden und die Pflicht zur ungefragten 
Offenbarung wesentlicher Einkommensver-
hältnisse bekräftigt, aber auch die eigene Er-
kundigungsobliegenheit des Unterhaltszah-
lers hervorgehoben.
Der volljährige Antragsgegner (Kind) erhielt 
aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs aus 
dem Jahr 2014 weiterhin Kindesunterhalt 
von seinem Vater (Antragsteller) in Höhe 
von monatlich 385 Euro. Der Vater zahlte 
diesen Betrag weiter, obwohl der Sohn sein 

Master-Studium der Chemie bereits im Mai 
2021 erfolgreich beendet und im Anschluss 
ein Promotionsstudium sowie eine Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter aufgenom-
men hatte. Aus dieser Tätigkeit erzielte der 
Sohn ein Nettoeinkommen von mindestens 
1.800 Euro monatlich. Er informierte den Vater 
weder über den Studienabschluss noch über 
seine Einkünfte. Erst im Januar 2025 stellte der 
Vater zufällig über die Internetplattform Linke-
dIn fest, dass der Sohn erwerbstätig war und 
forderte daraufhin die überzahlten Unterhalts-
beträge zurück.

Das Gericht stellte fest, dass aufgrund der 
Höhe des erzielten Einkommens des Sohnes 
– welches den Bedarf um mindestens das 
Doppelte überstieg – eine Pflicht zur unge-
fragten Information über die veränderten 
Einkommensverhältnisse ab Juni 2021 evident 
bestand. Das Weiterentgegennehmen der Un-
terhaltszahlungen trotz vollständiger Bedarfs-
deckung bei gleichzeitiger Verschweigung der 
Einkünfte wurde als sittenwidrig gewertet.
Der Anspruch wurde jedoch auf die Zahlungen 
bis zum Ablauf des Jahres 2022 begrenzt. Das 
Gericht begründete dies damit, dass sich dem 
Vater nach Ablauf der mutmaßlichen Regel-
studienzeit (drei Jahre Bachelor, zwei Jahre 
Master) und damit spätestens mit Ende des 
Jahres 2022 eine Obliegenheit zur eigenen 
Erkundigung über den Stand des Studiums 
und die Einkommensverhältnisse des inzwi-
schen fast 30-jährigen Sohnes hätte aufdrän-
gen müssen. Durch das Unterlassen dieser 
niedrigschwelligen Nachfrage (zum Beispiel 
mittels Auskunftsanspruch nach § 1605 BGB) 
entfiel ab diesem Zeitpunkt die ungefragte 
Informationspflicht des Sohnes. Das Verhalten 
des Sohnes war ab 2023 nicht mehr als sitten-
widrig anzusehen, da sich die Obliegenheiten 
beider Parteien insoweit die Waage hielte.
Amtsgericht Frankenthal,
Urteil vom 17.09.2025 – 71 F 25/25 –
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: dawr.de, pixabay.com

S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Geringere Anforderungen an die Streu-
pflicht auf Parkplätzen
Die Räum- und Streupflicht auf einem 
Parkplatz ist nicht so streng wie auf Geh-
wegen, da ein Parkplatz in erster Linie 
für den ruhenden Verkehr bestimmt ist. 
In gewissem Umfang muss aber auch auf 
einem Parkplatz für die Sicherheit der 
Fußgänger gesorgt werden. Dies geht aus 
einem Urteil des Amtsgericht München 
hervor.
Ein LKW-Fahrer aus dem Münchner Um-
land lieferte auf dem Betriebsgelände 
eines Unternehmens im Münchner Um-
land Waren an. Beim Öffnen der Plane sei 
er nach eigenen Angaben auf einer nicht 
erkennbaren Eisplatte gestürzt, wodurch 
er einen Bruch des Handgelenks erlitten 
habe. Er verlangte daher von dem Un-
ternehmen Schmerzensgeld in Höhe von 
mindestens 3.500 €. Da dieses eine Haf-
tung verweigerte, erhob der LKW-Fahrer 
Klage vor dem Amtsgericht München auf 
Zahlung eines angemessenen Schmer-
zensgeldes sowie Ersatz vorgerichtlicher 
Anwaltskosten.

Das Gericht wies die Klage ab. Es konn-
te keine Verletzung des Verkehrssiche-
rungspflicht feststellen. Die Räum- und 
Streupflicht auf einem Parkplatz sei nicht 
so streng wie auf Gehwegen, da ein Park-
platz in erster Linie für den ruhenden 
Verkehr bestimmt ist. Der Verkehrssi-
cherungspflichtige müsse aber für eine 
Möglichkeit zum gefahrlosen Verlassen 
des Parkplatzes bzw. zum gefahrlosen 
Wiedererreichen des geparkten Fahr-
zeuges sorgen. Dabei müssten aber keine 
perfekten Lösungen angeboten werden, 
sondern lediglich im Rahmen des Zumut-
baren die von winterlichen Verhältnissen 
ausgehende Gefährdung einhegt werden. 
Im Übrigen müsse sich der Nutzer selbst 
vorsehen. Für vereinzelte Glätteflächen 
hafte der Verkehrsscherungspflichtige 
daher nicht.
Amtsgericht München,
Urteil vom 25.02.2025 – 173 C 24363/24 –

A r z t r e c h t
Arzt muss nicht über Kostenerstattung 
durch Privatversicherung aufklären
Mit der Pflicht eines Arztes, seine Pati-
enten über die Kosten einer geplanten 
Operation aufzuklären, hat sich das Land-
gericht Frankenthal befasst. Danach be-
steht eine solche Aufklärungspflicht nur, 
wenn dem Behandler bekannt ist oder 
zumindest gewichtige Anhaltpunkte da-
für bestehen, dass die Krankenkasse die 
Rechnung nicht vollständig übernehmen 

wird. Bei Privatpatienten gilt zudem der 
Grundsatz, dass diese sich vorrangig 
selbst über den Umfang des Versiche-
rungsschutzes und der Kostenübernahme 
erkundigen müssen.

Im konkreten Fall ging es um eine Arzt-
rechnung in Höhe von etwas mehr als 
2.000 Euro für eine Operation an der Na-
senschleimhaut. Der Patient hatte sich 
wegen Problemen bei der Nasenatmung 
in ärztliche Behandlung begeben, worauf 
der Arzt ihm den medizinischen Eingriff 
empfohlen hatte. Über die voraussicht-
lichen Kosten für die OP wurde er nicht 
informiert. Nach der Operation weigerte 
er sich, die Rechnung zu bezahlen. Die OP 
sei medizinisch nicht notwendig gewesen, 
außerdem sei er nicht darauf hingewiesen 
worden, dass er sich um die Kostenüber-
nahme selbst kümmern müsse. Im Ge-
genteil sei ihm von Mitarbeiterinnen der 
Praxis bestätigt worden, dass seine Pri-
vatversicherung die Rechnung vollständig 
erstatten werde.
Bereits das Amtsgericht hatte nach Be-
weisaufnahme den Patienten verurteilt, 
die Arztrechnung vollständig zu bezah-
len, unabhängig von der Höhe der Erstat-
tung durch die Privatversicherung. Dieses 
Ergebnis hat das Landgericht nunmehr 
bestätigt. Zwar gebe es eine gesetzliche 
Pflicht der Ärzte nicht nur zur medizi-
nischen, sondern auch zur wirtschaftlichen 
Aufklärung ihrer Patientinnen und Pati-
enten. Diese solle die Patienten aber nur 
vor finanziellen Überraschungen schützen 
und ihnen die wirtschaftlichen Folgen der 
Behandlung vor Augen führen. Bei Privat-
patienten müsse man davon ausgehen, 
dass diese sich selbst über den Umfang 
ihres Versicherungsschutzes informieren, 
denn alleine der Patient kenne die mit 
seiner Versicherung ausgehandelten Be-
dingungen und die dementsprechende 
Regulierungspraxis. Der Arzt dagegen 
sei auf medizinischem Gebiet bewandert, 
nicht im Recht der privaten Krankenver-
sicherungen. Dass dem Patienten im vor-
liegenden Fall von Mitarbeiterinnen der 
Praxis eine Kostenübernahme bestätigt 
worden sei, habe dieser nicht beweisen 
können. Die medizinische Notwendigkeit 
der Behandlung sei zudem durch ein ent-
sprechendes Gutachten nachgewiesen.
Landgericht Frankenthal,
Beschluss vom 23.07.2025 – 2 S 75/25 –

W o h n u n g s e i g e n t u m s r e c h t
Digitale Türspione in WEG-Anlage unzu-
lässig
Digitale Türspione dürfen in einer 
WEG-Anlage nicht installiert werden, 

wenn die Verwaltung und die Gemein-
schaft nicht überprüfen können, ob und 
wie Videoaufzeichnungen gespeichert 
oder übertragen werden. Es entsteht ein 
unzulässiger Überwachungsdruck. Das 
verletzt die Persönlichkeitsrechte derje-
nigen, die von einer möglichen Aufzeich-
nung betroffen sind. Dies hat das Amts-
gericht Hannover entschieden.
Die Kläger sind Eigentümer einer Woh-
nung in einer WEG-Anlage in Hannover. 
Die Eigentümerversammlung beschloss 
den Einbau digitaler Türspione an Woh-
nungstüren zu genehmigen. Die Kläger, 
die dem Beschluss nicht zugestimmt hat-
ten, sind der Auffassung, dass sie dadurch 
in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt 
seien. Es bestehe – so die Kläger – zu-
mindest der Anschein einer Videoüber-
wachung des gemeinschaftlich genutzten 
Flures. Dies führe zu einem unzumutba-
ren Überwachungsdruck. Mit der Klage 
wollten die Kläger den Beschluss daher 
für ungültig erklären lassen.
Das Gericht ist der Argumentation der 
Kläger gefolgt und hat den Beschluss der 
Eigentümerversammlung für ungültig er-
klärt.

Digitale Türspione erzeugten – schon 
aufgrund ihrer äußeren Erscheinung und 
der fehlenden Erkennbarkeit als Kamera – 
den Anschein einer Überwachung. Dieser 
reiche für einen Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht aus. Die Eigentümer 
hätten zwar verschiedene Vorgaben zum 
Schutz von Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen festgelegt, allerdings fehle es an 
Kontrollmöglichkeiten der festgesetzten 
Einschränkungen und Bedingungen und 
an deren Durchsetzbarkeit. 
Es sei unklar, welche Geräte verwendet 
werden dürfen und es existierten keine 
Vorgaben für technische Nachweise oder 
Prüfungen. Weder die Verwaltung noch 
die Gemeinschaft könnten die Einhal-
tung der Vorgaben kontrollieren, da sich 
die gesamte technische Ausstattung im 
Bereich des Sondereigentums befindet. 
Damit bestehe keine Gewähr, dass die 
geforderten Beschränkungen – insbeson-
dere das Verbot der Speicherung oder 
Fernübertragung – tatsächlich eingehal-
ten werden.
Amtsgericht Hannover,
Urteil vom 17.12.2025 – 480 C 6084/25 –

© andrei_r – pixabay.de

© Couleur – pixabay.de

© geralt – pixabay.de


